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Aargauische Lehrerkonferenz.
(Korrespondenz.)

Die aargauische kantonale Lehrerkonferenz in Zofin-
§Tn am 17. August hat ein Thema behandelt, das auch
für die „Kirchen-Zeitung" von Interesse ist: „Der Re-
igi'onsunterricht in der Schule". Die Frage ist im Aar-

&aiu durch die 'Vorarbeiten zum Erlass eines neuen
chulgesetzes brennend geworden. Der Umstand, dass

'!! 'Unseiein Kanton bei Besetzung der Lehrstellen auf
le Konfession oft gar keine Rücksicht genommen wird,

®°dass oft in fast ganz katholischen Gemeinden der
'blische Unterricht durch andersgläubige Lehrer erteilt

Wird, hoch mehr aber der Umstand, dass namentlich
'Unter der jüngern Lehrerschaft viele eine gerade/u anti-

'•"chliche Richtung zur Schau tragen, hat gläubigen El-
rn schon lange Sorge gemacht. Die Tatsache sodann,

ass manche Lehrer den biblischen Unterricht darauf
eschränken, auf die Prüfung hin einige biblische

Geschichten oder Gleichnisse auswendig lernen zu lassen,
°der dass sie selbst in ihrem öffentlichen Leben eine
vollständig indifferente Haltung in religiösen Sachen
Annehmen, hat diese Sorgen nicht beschwichtigt. Um
so mehr schätzt man den tüchtigen, treu katholisch sich

ennenden unt^ 'm Leben sich bewährenden Lehrer.
Schon bei Beratung der neuen Verfassung im Jahre 1885
Und seither öfters ist deshalb von kirchlicher Seite die
Forderung gestellt worden, der eigentliche Religionsunterricht

solle den Konfessionen ilberlassert werden,
cotzdem hat die katholische Volkspartei bei den
Versprechungen über das neue Schulgesetz davon

abgesehen. diese Forderung zu stellen. Dass die Religion
ei wichtigste 'Erziehungsfaktor ist und deshalb aus

dem Schulleben nicht ausgeschaltet werden kann, ist
eine Wahrheit, die man in katholischen Kreisen schon
ange gekannt und anerkannt hat, bevor der Referent der
ehrerschaft seine Thesen aufgestellt hat. Anderseits

Slr>d in unserem Kanton die konfessionellen Verhältnisse
s'° verwickelt, dass eine Lösung der Frage, wem der

Religionsunterricht zugeteilt werden soll, zur Zeit
aussichtslos erschien. Die katholische Volkspartei hat sich
deshalb darauf beschränkt, zu verlangen, es 'müsse im

neuen Schulgesetz Ort und Zeit auch für den
konfessionellen Unterricht eingeräumt und es müsse den Schülern

der höhern Lehranstalten Gelegenheit geboten
werden, einen konfessionellen Unterricht besuchen zu
können. Man wollte nicht (.las Zustandekommen des

Schulgesetzes durch konfessionelle Streitigkeiten in Frage
stellen und begnügte sich daher, nur das unumgänglich
Notwendige zu verlangen.

Nun hat der Vertreter der Lehrerschaft, I ehrer
Hunziker von Aarau, die Frage aufgegriffen: soll der
religiöse Unterricht den Konfessi men überlassen oder
soll er vom Lehrer „interkonfessionell" erteilt werden?
Eine grundsätzliche Erörterung der Frage, eine sachliche
Stellungnahme der Lehrerschaft hierin hätte für die
Beratung des Schulgesetzes von gutem Einfluss sein können.
Wer aber eine solche von der Lehrerschaft erwartete,
nmss sich nun bitter enttäuscht scheu.

Wie begründet der Referent seine Forderung des

interkonfessionellen Unterrichtes? Er verlangt ihn vor
allem im Namen der T tleranz. Was das aber für eine
Toleranz ist, das zeigt uns am besten eine Blütenlese
aus den Aeusserungen, die er sich in bezug auf die
Konfessionen und namentlich auf die katholische Kirche
erlaubte, oder die in der Diskussion gefallen sind:

Wer gelehrt sei, es gebe eine alleinseligmachende
Kirche, könne nicht tolerant sein; es sei der Geistlichkeit

sehr wenig an der Erteilung des Unterrichtes,
dagegen sehr viel an der Aufsicht gelegen ; die Auslieferung
des Religionsunterrichtes mache den Lehrer, wenn er
sich an demselben beteiligen wolle, zum Büttel des

Geistlichen; der Staat müsse sorgen, dass seine Glieder
nicht in die Glaubensknechtschaft fallen; jede
Konfession müsse auf das bauen, was trennt, nicht, was
einigt; die Lehrbücher der Kirche müssen nach bekannter

Manier zugestutzt sein; wenn die Konfessionen
Träger der Kultur Wären, könnte mau ihnen den

religiösen Unterricht überlassen, dass sie es nicht sind,
beweist die Geschichte; der Katechismus des
Bistums Basel sei intolerant, er lehre: kein Ketzer könne
gerettet werden; die katholische Kirche verbiete das
Lesen der hl. Schrift...." — Diese Blütenlese sollte hin-
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reichen, um den Geist zu kennzeichnen. Bis jetzt hat
man als Grundbedingung jeder Toleranz betrachtet,
dass Iman am Gegner wenigstens den guten Willen,
das Streben nach Wahrheit, achte. An einer
Kantonalkonferenz der aargauischen Lehrer aber darf ies ein

Referent wagen, der Kirche den guten Willen und (die

Aufrichtigkeit abzusprechen, mit den alten, banalen
Phrasen von Intoleranz, Glaubensknechts'chaft, religiösem

Unfrieden den Kampf zu führen — und das unter
dem Beifall fast der gesamten Lehrerschaft. Wenn es

sich nur um die Aeusserung eines einzelnen Gliedes
der Lehrerschaft handeln würde, könnte man mit
Bedauern darüber hinweggehen. Aber wer Zeuge gewesen
ist, mit welchem Hohn die Ausführungen von Pfarrer
Kaiser über die Kulturarbeit der Kirche aufgenommen
wurden, mit welchem Jubel man den Ausfall beklatschte,
den der Präsident, Lehrer Hengherr, sich auf die1 Bulle

„Pascendi dominici gregis" erlaubte, und nicht wenigeij
die Verdächtigung, „so lange die Kirche nichts für die
Armen leiste, soll sie die Hand von der Schule
weglassen", wer jetzt die Presstimmen über die Verhandlungen

liest, der mus,s sich mit Ernst fragen: steht es

so mit unserer Lehrerschaft? —
Seit Jahrzehnten wird Unsere Lehrerschaft im

Seminar zu Wettingen nach dem „interkonfessionellen
Religionsunterricht" herangebildet. Die meisten Lehrer

nennen sich konfessionell, wollen einer Kirche
angehören, und trotzdem lassen slie sich, von wenigen
rühmlichen Ausnahmen abgesehen^ slolche gehässige
Artgriffe lauf die Konfession stillschweigend gefallen
Oder klatschen Beifall. Einen bess'ern Beweis, wie der

„interkonfessionelle Religionsunterricht" die wahre
Toleranz untergräbt, es unmöglich macht, die Ueber?

zeugung eines Andersdenkenden zu würdigen,
Eigendünkel und Anmassung pflanzt, hätte man sich nicht
wünschen können.

Interkonfessioneller Unterricht wird verlangt im
Namen der Religion selbst. „Nur das reine, durch
keinerlei Dogmen getrübte, ursprüngliche Christentum"
soll gelehrt werden. Dass aber dieses reine Christentum

erst ein Produkt ist des neunzehnten Jahrhunderts,
davon scheint der Referent keine Ahnung zu haben.
Eine gute Folge werden seine Erörterungen und noch
mehr diejenigen, welche sich in. der PreSsle und iüber-

halupt im öffentlichen Leben daran knüpfen, sicher
haben, dass nämlich Eltern, die geneigt wären, ihre Söhne
dem Lehrerseminar zu übergeben, auch das ins Auge
fassen müssen, wie es mit der Wahrheit des
Geschichtsunterrichtes bestellt ist, der dort erteilt wird.

Wie denkt sich denn der Referent seine Religion
Als „ideale sittliche Weltanschauung, als Grundpfeiler der
Kultur, als staats'erhaltendes Element, als Mittel zur
Bildung des Gemütes und zur Entwicklung der sittlichen
Kräfte des Kindes", mit einem Wort: Religion ist ihm
ein brauchbares Mittel für das irdische Wohl des

Menschen. Dass diese Religion das gerade Gegenteil
der christlichen Religion ist, die uns lehrt: „Du sollst den

Herrrj deinen Gott lieben aus ganzem Herzen, ganzer
Seele und ganzem Gemüt und aus allen Kräften", daS

geniert den Herrn nicht. Er nennt seine Auffassung

„interkonfessionell", darum müssen sich die Konfessionen

gefallen lassen, dass die Kinder darin unterrichtet werden,

mag es ihrem religiösen Denken noch slo

'widersprechend sein. Am Ende haben sie das Recht, sich vom

Unterricht dispensieren zu lassen, aber wenn sie das tun,

sind die Konfessionen die Friedensstörer, wie in der

Diskussion den Katholiken von Baden der Vorwurf
gemacht wurde. Ob es einen Gott gibt und 'ein ewiges

Leben, davon soll nicht geredet werden; denn das> sjnd

kirchliche Dogmen. Eine objektive Offenbarung Gottes

darf nicht angenommen werden; das würde konfessionell

sein und der Glaubensfreiheit widerstreiten. — Wer die

Kunst lernen will, die tiefsten Lebensfragen mit hohlen

Phrasen, schiefen Auffassungen und ungerechten
Verdächtigungen abzutun, unterlasse es nicht, dieses Muster

anzusehen, wenn das Referat gedruckt vorliegt.
Viel mehr sachlich bemühte sich der zweite Referent,

Hlerr Hunziker-Byland, zu sprechen. Sittenlehre ohne

Religion will er nicht; aber in der Religion muss| alles

Dogmatische fallen, das Streben nach Wahrheit, nach dem

Guten soll das einzig Bestimmende sein; die Religio!1

sei nur ein Mittel zum Zwecke eines reinen Lebens. G'e

Bibel genügt ihm nicht; viele Geschichten, Kains Bruder-

mbrd, Sodomas Strafe usw. sind nicht zur sittlichen

Jugendbildung 'geeignet, auch ist die Sprache, wenigstens

in den protestantischen Bibeln, zu s'chwerfällig. Der Stoff

soll auch aus dem Anschauungskreis der Kinder genommen
werden. Biographien edler Männer, namentlich auch der1

„Religionsstifter", sbllen dem Kinde vorgeführt werden.

Warten wir einmal den Versuch ab, ein solches
Lehrmittel, das Allen gefällt und Keinen beleidigt, zu schaffen,

die Unmöglichkeit wird bald genug zutage treten.
Den Standpunkt, der Religionsunterricht soll den

Konfessionen überlassen werden, vertritt mit Ruhe und

Klarheit, wenn auch nicht von kathlol. Gesichtspunkten

aus, ein ergrauter Lehrer, Fricker in Baden: In religiösen
Fragen folgt das Kind nicht dem Lehrer, Sondern (den

Eltern. Konfessionsloser Religionsunterricht ist eine GeL

schmacklosigkeit. Tatsächlich' hat man damit keine gute^
Erfahrungen gemacht und keinen Frieden gestiftet, darum:
keine Religionsstunde, aber keine Stunde ohne Religion-
Dass jetzt seine Aeusserungen jals „geschmacklose
Tölpeleien" in einer gewissen Presse bezeichnet werden,
beweist aufs Neue, dass der konfessionslose Unterricht
Charaktere [heranbildet, die gar nicht fähig sind, den

Standpunkt eines Gegners unbefangen zu beurteilen. Noch
mehr zeigt dies! die Beurteilung, welche Pfarrer Kaisier
und Kaplan Wüest erfahren haben, die mit Sch^agfertig-
keit und Gründlichkeit die Angriffe des ersten Referenten
auf die Kirche widerlegten. Nicht übergehen dürfen wir,
wie Herr Lehrer Hilfiker sich für die Freiheit der
religiösen Ueberzeugung wehrte: der interkonfessionelle
Religionsunterricht führt notwendig zu dem Grundsatze:
cujus regio, ejus' et religio.

Die weitere ;Diskuss'ion brachte sachlich nichts Neues
mehr, nur noch einige neue Angriffe auf die Kirche.

Was nun? — Die Art u|nd Weise, Wie die Frage
behandelt wurde, ist eine Kriegserklärung an die Kirche.
Dieser wird unbedingt ein Nutzen erwachsen: das! Volk
wird sich fragen müss'en, in welchem Geiste die Lehrer
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wirken, denen es die unsterblichen Seelen der Kinder
anvertraut. „Farbe bekennen," hat der Präsident der Kon-
leren/. den Lehrern zugerufen, die vor der Abstimmung
sich drücken wollten. „Farbe bekennen!" muss nun auch
die Losung sein für das Volk. '

Fruchtbare Gedankenarbeit
der deutschen Katholikenversammlung.

(Schluss.)

Der katholische Glaube, den der Nachfolger des
heiligen Petrus mit so treuer Sorge hütet, ist ein Sauer-

der das ganze Leben des Menschen, des ein/einen
sowohl, wie der Gesellschaft, durchwirkt, /.ur Heiligung
a er auch zum irdischen Glücke. Diese Wahrheit fand
Hie zugleich gedankentiefe und glänzende Ausführung
111 der Rede des Abgeordneten Dr. Bitter aus Kiel
u er den „Segen des Katholizismus". Die Men-

en sehnen schon hienieden sich nach Glück, und als

^
eg dazu erscheint die Kultur, der Kulturfortschritt

Verwirklichung desselben wird verschieden gesucht,
anche meinen heutzutage die Kultur /u fördern durch

en Umsturz alles bestehenden, insbesondere durch
einichtung des Christentums und der Kirche.

Demgegenüber ist festzuhalten, dass wahrer Kultur-
^°r^Schritt nicht möglich i s t o h n e Christen-
desse ^ (^esc'1'c'1^e 'ehrt, dass ein Kulturfortschritt,

_sc" Ziel nur auf das irdische Leben geht und dessen

ist^i' 'ne'lr l''e Oesellschaft, als das einzelne Individuum
> a s glänzender Körper ohne Seele bald dem Unterste

verfällt. Je besser andererseits, religiös und sitt-
Schöpfer und Träger der Kultur sind, desto

lic'b die
echterr' glänzender und dauernder erweist sich diese

s • Daher ist kulturfördernd alles, was den schwachen

nen"SCllen StÜlkt' was <Je11 Kraftvo11 en in nützliche Bah-
Weist, was Geist und Gemüt mit gesundem Inhalte

Ullt> vvas Autorität stützt und bewahrt. Das alles
.U bieten, liegt aber in den Prinzipien und in der Praxis
es katholischen Christentums. Darum hat die Kirche in
ei Vergangenheit segensreiche Kulturarbeit geleistet,
clS auch Männer wie Harnack anerkennen, deshalb
s et sie diese auch in der Gegenwart. Jesus Christus
ri et hodie. Das zeigt sich zunächst in ihrer fortgesetz-

en Missionstätigkeit. Die Kirche ist nicht, wie derselbe
ehrte mein.te, das fortgesetzte römische Reich, sondern

®'e ist eine Anstalt für Rettung der Seelen; dadurch aber
Ordert
Di

sie mittelbar auch den natürlichen Fortschritt.
le natürliche Bildung erleichtert die Aufgabe der Kirche;
ndung ist daher seit Jahrhunderten ihr Losungswort.
'e gibt Kunst und Wissenschaft die Richtung nach oben.
le 'st weitherzig und tritt für die Vernunftwissenschaft

Der Katholizismus ist ein festes Bollwerk gegen
etl Skeptizismus und Pessimismus. Im katholischen
'ü'ke finden diese, wie ,auch Monismus und Atheismus,

|venig Eingang wegen der Festigkeit seiner Gottes- und
ebensauffassung. Das Christentum ist ihm etwas Posi-

es, Sicheres, Festes. In Christus findet der Katholiktivi

^uh e und Glück. Ein merkwürdiges Zeugnis hiefür bie¬

tet die verhältnismässig geringe Zahl von Selbstmorden
in katholischen Gegenden. Der Katholizismus fördert
das materielle Wohl durch die Regelung der ganzen
Lebensführung: je sittlicher ein Volk ist, desto tüchtiger

ist es. Dazu ist der Katholizismus ein fester Damm

gegen die Raubtiermoral der Uebermenschen und gegen
die Habsucht überhaupt, wie auch gegen den sozialen
Wahn von der Gleichstellung aller Individuen. — Die
sittliche Sanierung der Einzelnen ist die Bedingung für
die Gesundung der Gesellschaft und sie erfolgt durch
Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Die katholische Kirche
ist izu allen Zeiten dafür eingestanden, [noch jüngst
Leo XIII. in so hervorragender Weise. Die; religiösen und
sittlichen Grundsätze sind von grösster Bedeutung
finden materiellen Wohlstand. Ebenso ist wichtig die
Autorität 'des Staates, die von der Kirche stets gerechtfertigt

worden ist. Die Kirche ist es1 endlich, welche das

Wohl der einzelnen Nation und das der gesamten
Menschheit erstrebt: Vaterlandsliebe und Völkerfriede
finden in ihr eine treue Hüterin.

Luzern Dr. F. S e g e s s e r.

Das Duell.
Ethisch- soziale Studie.

(Fortsetzung).

Man wagt einen letzten Versuch, dem Zweikampf
einen Rechtstitel zu borgen: das umhüllende Gewand
der Ritterlichkeit darf nicht fallen und der Glorienschein
nicht erblassen. Ist der Begriff der Notwehr, allseitig
erschöpft und möglichst gedehnt, auf das Duell nicht
anwendbar, so bemüht man sich, dasselbe als Mittel
zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Ehre und zur
'Abwendung des Verlustes der Lebensstellung oder des

Ruins der Familie zu rechtfertigen. Der Schutz der
Gerichte, macht man geltend, und die durch diese erfolgte
Genugtuung, wenn es sich um Ehrenrettung handelt,
ist ungenügend. Nach der in gewissen Kreisen herrschenden

Anschauung gilt derjenige, der ein Duell nicht
annimmt oder eventuell nicht fordert, als ehrlos; er büsst
seine Stellung ein, und dadurch versiegen die Einnahmsquellen

zur Erhaltung der Familie. Darf man in solchen
äussersten Fällen über den Zweikampf ein unbedingtes
Verdikt verhängen?

Untersuchen wir vorab die ethische Grundlage, auf
welcher hier das Duell fussen und Rechtssicherheit
finden Soll. Der Mensch besitzt ein indirektes
Verfügungsrecht über Isein eigenes Leben. Das göttliche
Gesetz räumt ihm die Erlaubnis ein, eine Handlung feu

setzen, aus welcher eine gute und1 eine schlechte Wirkung
erfolgen kann. Indessen mus's die gute Wirkung ebenso

unmittelbar aus der Handlung hervorgehen, wie die
üble Wirkung. Erstere wird allein beabsichtigt, letzterq
bloss zugelassen; beide müssen in geordnetem
Verhältnisse stehen. Da nach dem Grundsatze des Aquina-
tenl) die sittlichen (indifferenten) Handlungen ihre
Spezifikation 'von dem, was beabsichtigt ist, erhalten,

') S. Thom. II. II. 9. 64. a. 7.
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wird der Akt ethisch out. Wenn es sich also um
Erstrebung eines \ erhältnismässig' wichtigen Gutes handelt,
darf man eine Handlung vollziehen, wenn auch dadurch
das Lehen der Gefahr preisgegeben wird. Ausi der
lebensgefährlichen Handlung muss aber das, erstrebte Gut
ebenso unmittelbar folgen, als die Gefahr selbst. Der
gute Effekt wird nicht dure h die Gefahr, sondern

trotz der Gefahr zu erreichen gesucht. Die Lebensgefahr

wird keineswegs beabsichtigt, aber aus einem
wichtigen Giunde lasst man sie herantreten. Dieser
Grund muss um so schwerwiegender sein, je grösser
und näher die Gefahr.

Ein- todesmutiger Seemann schwimmt hinaus1 auf das

sturmbewegte Meer, wo ein Schiffbrüchiger mit den
Wellen ringt. Er übt eine Heldentat, einen heroischen

Tugcudakt. Er will nicht die eigene Lebensgefahr, aber
um einen Unglücklichen dem Tode zu entreissen, fürch-
let er sie auch nicht. Einen ganz entgegengesetzten
Eharakter würde dieselbe Handlung annehmen, stürzte
sich ein Tollkühner aus eitler Prahlsucht in die vom,
Orkan aufgewühlte Flut. Die Gefahr wäre direkt
bezweckt, der Akt ethisch schlecht.

Wenden wir diese Grundsätze auf den Zweikampf
an. Der Akt, welcher die Lebensgefährdung in sich

birgt, ist der Kampf. Was wird im Kampfe direkt
bezweckt? In bezug auf den Gegner die Verwundung oder
Tötung selbst, in bezug auf die eigene Person die;

Gefahr, um durch dieselbe Mut und Todesverachtung
zu beweisen. Frage die 'wetterharten Führergestalten,
die über Gletscherspalten und Abgründe dahins'chreiten,
was sie durch den gefahrvollen Aufstieg bezwecken.
Es gilt die Rettung eines Vermissten oder die pietäts-
uolle Bergung eines Abgestürzten. Frage die Duellanten,

die fechtend auf dem Kampfplatz stehen, was der

gut gezielte Kugelwechsel, die geschickt geführten
Säbelhiebe bedeuten. Man will verwunden, töten, den

Gegner überwinden.
Im Duell wird somit die Gefahr, beziehungsweise

Tötung, direkt intendiert. Die Gefahr des Todes ode?
ei er Verwundung folgt allein unmittelbar aus dem Duell,
andere Wirkungen erst mittelbar. „Die gute Wirkung,"
schreibt A. Lehmkuhl-'), „wäre hier die Wiedererwerbung
Her Achtung oder der Nicht-Verlust der Achtung bei

Gleichgesinnten, sowie die Erlangung oder Bewahrung
einer einträglichen Lebensstellung. Allein folgt diese

aus dem Duell unmittelbar? Gewiss nicht. Dadurch
erst, dass der Duellant sein Leben und das Leben des

Gegners nicht geachtet, es gefährdet oder geschädigt
hat, folgt das Urteil gleichgesinnter Kameraden auf

todesmutige Verachtung von Gefahr; durch deren
verkehrte und unmoralische Verwechslung von Tollkühnheit
mit lobenswerter Tapferkeit folgt das Urteil ebenderselben,

auf Tapferkeit und Ehrenhaftigkeit lautend; daraufhin

folgt die Achtung und die Ehre des Duellanten,
eigentlich die erschlichene Scheinehre, und infolge dieser
erschlichenen Scheinchre folgt die Bewahrung oder
Erlangung einer einträglichen Lebensstellung, — also nicht
unmittelbar, sondern mittelst einer Reihe von sehr
bedenklichen Zwischenursachen. Die Gefährdung des

2) Stimmen aus M.-Laach, 1894, I. 354.

eigenen und (des fremden Lebens aber ist dasjenige,

was unmittelbar nicht so 'sehr aus dem Duell folgt)

sondern wesentlich mit ihm zusammenhängt, oder

vielmehr dasjenige, worin es besteht und was der Duellant

geradezu beabsichtigt und beabsichtigen muss, um ernei

kühne — in Wirklichkeit tollkühne — Verachtung der

Lebensgefahr zu bekunden. Also weit entfernt, dass

diese Gefährdung des eigenen und fremden Lebensi nur

zugelassen würde, ist und bleibt sie dasjenige, was ,m

erster Linie bezweckt wird und bezweckt werden muss*

wo es sich um ein Duell handelt."

So versinkt die letzte Rettungsplanke in der Tiefe

gesunder, unabänderlicher Rechtsprinzipien. Das! Duell

bleibt immer eine sittlich nicht zu rechtfertigende Handlung

und kann nie als Mittel zur Erlangung irgend eines

Gutes sanktioniert werden. Der Zweck heiligt die JV\ittel

nicht; eine an sich schlechte Handlung kann durch die

gute Wirkung, die etwa daraus sich ergibt, nie ihren

Charakter abstreifen und in eine gute umgewandelt

werden.

Leider müssen wir gestehen, dass infolge törichter

Anschauungen und einer tyrannisch herrschenden Sitte

mit der Verweigerung des Duells öftersi schwere Opfer

verbunden sind. Was bleibt da jdem gewissenhaften

Mann anderes übrig, als sich mit christlicher Ergebung

und Gottvertrauen in das Schicksal zu fügen Es| mag

auch geschehen, dass' die (Gerichte nicht stets volle

Genugtuung schaffen oder vielleicht nicht immer dem,

Rechte zum |Siege verhelfen. Hienieden ist eben jdie

Sanktion der sittlichen Ordnung mangelhaft, aber das

Zünglein an der Wage des ewigen Richters' wird
untrüglich das Mass der Vergeltung weisen.

*

Wir dürften hier die Erörterungen, die das Duell

vom Gesichtspunkte eines freventlichen Eingriffes m

die Hoheitsrechte Gottes über das menschliche Leben

ins Auge fassten, abschliessen. Da man aber Duell und

Ehre in die engste Beziehung zu einander bringt,
rechtfertigt es sich, im btesondern einige Worte der

Frage zu widmen, ob durch den Zweikampf wirklich
und nicht nur scheinbar die eingebüsste Ehre wieder

erworben werde. Die Beantwortung dieser Frage wird

dartun, dass das Duell nicht bloss ein unerlaubtes, wie

eben bewiesen wurde, sondern auch, wie früher bereits

angedeutet, ein ganz und gar ungeeignetes Mittel
der Ehrenrettung ist.

Worin besteht die Ehre? Ehre im engeren Sinne

ist 'die läussere Kundgebung der Achtung und
Hochschätzung; im weiteren Sinne schliesst sie auch die gute

Meinung ein, die Andere innerlich von dem Werte und

den guten Eigenschaften einer Person haben. Dieses

günstige Urteil, streng genommen guter Ruf genannt,
bildet das Fundament der äusseren Ehre, wenn diese

nicht eine blosse Scheinehre sein will.3) Wir verstehen
hier die Ehre im ausgedehntesten Sinne; ihre Unterlage
schaffen Tugend und Redlichkeit, geistige und körperliche

Vorzüge.

3) Vgl. V. Cathrein, Moralphilosophie, II. 59f.
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Nehmen wir an, jemand sei eines Vergehens, das
e<" entweder nicht begangen oder das öffentlich nicht
bekannt, geziehen worden. Kann die Forderung und
der Vollzug eines Zweikampfes den Beweis der
Schuldlosigkeit erbringen? Siegt der Beleidigte, so beweist
dies nur, dass er mehr Mut, Kraft oder .Gewandtheit
besitzt, .oder vielmehr, dass ihn zufällig das Waffeu-
glück begünstigte. Unterliegt er aber dem Beleidiger,,
So fehlt [eben erst jeder Anhaltspunkt zu einem
vernünftigen Schlüsse auf die Ehrenhaftigkeit des Gekränkten.

Der Verleumdung oder Ehrabschneidung kann nur
durch Widerruf und Beweis .ihrer Grundlosigkeit die
Spitze gebrochen werden. Handelt es sich hingegen
nni den Vorwurf einer entehrenden Tat, die, weil offen-
undig und erwiesen, nicht in Abrede gestellt werden
ann, so leuchtet ein, dass durch Austragen eines Duells
as ungünstige Urteil unmöglich umgestimmt und die

^ahre Ehre wieder gewonnen werden kann. Durch
ühne des Vergehens, durch neue edle Taten lässt sich

Vilich der auf die Ehre geworfene Makel austilgen.
» as man gewöhnlieh sagt, jene Zweikämpfe seien

'er Natur nach da/u angetan, den Makel ab/uwaschen,
m't welchem der eine den andern durch Ehrenkränkung
° ei Schimpf befleckt habe, das kann nur einen
Unverständigen berücken. Wenn lauch aus dem Kampfe

erjenige als Sieger hervorgeht, der auf empfangene
Beleidigung hin dazu gefordert hat, so muss doch eines
Je en Vernünftigen Urteil dahin gehen, dass jener
Ausgang wohl beweise, wer mehr Kraft zum Kämpfen oder
abef ^esc'1'ck in Führung der Waffen besitze, nicht
ra^r' Wer a'i sittlichem Gehalt über den andern hervor-

^
e' Und was erst, wenn gerade der Beleidigte fällt?

erri "lUss dann diese Ehrenrettung nicht unbesonnen
Urin

ganz und gar unvernünftig vorkommen?"1) „Hie-
er Werden Christentum und Philosophie sogleich

bef'^ SC'n'" urteilt Paulsen'), der anderseits das Duell
e

Urvvortet, „dass durch Erschiessen und Erschossen-

^rden die (innere) Ehre, wenn sie verloren ist, nicht
^"gestellt werden kann.... Den Aberglauben, dass die

Vlr liehe Ehre eines Mannes durch ein Duell wieder-
ergestellt werden könnte, teile ich freilich gar nicht..."

Kirchen-Chronik.
glund-i'uhrt. Eine Depesche aus Jerusalem

v°m 14. September meldet: Den hoclnv. Herren Stadt-
Pfarrer Karli in Baden, Pfarrhelfer Kreienbiih! in

'°Hcrau, Pfarrer M. Dudle in Diepoldsau und Herrn
r- P es t a 1 o z z i - Pf y f f e r in Zürich wurde vom
riarch von Jerusalem der Orden der Ritter des heiligen

rabes verliehen.
Einsiedeln. Ayli der diesjährigen Engelweihe, an der

e'9e grosse Zahl von Pilgern teilnahmen, predigte vor-
mittags Abt Be nedikt Prevost von Disentis,
nachmittags Erzbischof R a y m u n d Net z Ii a m tn e r von
garest.

4) Leo XIII. Enzyklika an den deutschen und österreichisch-
"garischen Episkopat, 22. Sept. 1891.

6) System der Ethik, II. S. 120.

67. Gallen. Am verflossenen Sonntag wurde Hochw.
Herr Kommissar Räss zum Pfarrer von Bernhard-
z. e 11 gewählt.

L^J
Theologisch-philosophischer Vortragszyklus

in Luzern,
veranstaltet von der theologisch-philosophischen Sektion

des Schweizer, katholischen Volksvereins, 21. 23. September 1908.

Einem vielfach geäusserten Wunsche entsprechend,
hat der Vorstand beschlossen, nicht nur die Mitglieder
der Sektion, s o nder n it b e r h a u p t d e u h o c h w.
Klerus und gebildete Laien, welche sieli für die
betreffenden Vorträge interessieren, zu den wissenschaftlichen

Sitzungen einzuladen. Mit Rücksicht darauf
w erden diese Sitzu ng en nicht i in Priest e r-
s e ni i u a r, s o n d e r n ,i m k a t h o 1 i s c hen V e r e i n s-

haus (Hotel Union) stattfinden. Am Be-

grüssungsabend, Montag den 21. Sept., abends 8 Uhr,
werden im Hotel Union zwei kurze Referate übe'r den

Stand der Theologie und Philosophie in der Gegenwart
gehalten werden. Im übrigen wird auf das früher in

dieser Zeitung veröffentlichte Programm verwiesen.

Der Präsident des Lokalkomitee:
Dr. N. Kaufmann, Custos und Prof.

Rgn
Pilgergrtisse aus dem Heiligen Land.

Hochw. Herr Professor!

Iii Aueona verfügten sich die Pilger nach ihrer Rückkehr

von Loreto auf das Schiff „Tyrolia", das diesmal
in allen drei Klassen sehr gut eingerichtet ist. Ueber
Logement, Kost, Behandlung u. s. f. nur ein Lob, besonders

in der dritten Klasse. Nach Hebung einiger
Schwierigkeiten bezüglich das Passieren mit der italienischen
Hafenbehörde stach endlich — mit einiger Verspätung —
das Schiff in die See. Herrlicher Rückblick auf die Stadt.
Am ersten Tag nach der Abfahrt: von 4 Uhr au Feier
der heiligen Messen, um 9 Uhr Amt mit Predigt und

so an den andern Tagen. Den Predigten ist die Parabel
vom verlornen Sohne zugrunde gelegt: Irrfahrten
desselben und Rückkehr auf dem Schiff nach dem
himmlischen Jerusalem. 1. Predigt von P. Frowin, 2. von
TL Darnasus, Guardian, 3. von P. Engelbert, Vikar in
Schwyz, 4. von P. Thomas. Günstiges1 Wetter auf der

ganzen Meerfahrt. Heute, den 7. September, Ausschiffung
in Jaffa. Th.

Die bedeutsame und fruchtbare
Exhortatio ad clerum catholicum Pius X.

folgt in ihrer ganzen Ausdehnung in nächster Nummer.
Sie dient so ohne Fortsetzung als ein Ganzes dargeboten
besser der Lesung und Betrachtung.

CSD
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Laudetur Jesus Christus!

itsfs

der Diözese Basel

Montag den 5. Oktober 1908 im Priesterseminar zu Luzern.

Sonntag den 4. Oktober, abends 8 Uhr: Eucharistischer
Gottesdienst zu St. Franz Xaver (jesuitenkirche).
Predigt von Hochw. Chorherrn u. Professor Albert
Meyenberg.

Montag den 5. Oktober: Eucharistische Priesterversamm-
Inng im Priesterseminar.
1. Morgens 9 Uhr Anbetungsstunde in der Seminar-

kapelle; die Betrachtungs-Punkte werden vorgelegt

durch den Spiritual des Seminars.
2. Morgens 10 Uhr, Begriissungsrede, im grossen

Saale des Seminars, von HH. Chorherr u. Professor
Johann Heinrich Thiiring, Diözesan-Direktor.

3. Vortrag über den Stifter und die Geschichte des

Priesteranbetungsvereins von H. P. Magnus Kiinz/e,
O. Cap., Professor in Stans.

4. Bericht über den Eucharistischen Kongress in
London von HH. Franz Xaver tierzog, Chorherr
und Professor in Luzern.

5. Schlusswort von HH. Alois Keiser, Rektor in Zug.

Gemeinsames Mittagessen im Priesterseminar.

Zu möglichst zahlreicher Teilnahme ladet freundlichst

ein.

Luzern, im September 1908.

Der Diözesan-Präses.

Johann Heinrich Thüring,
Kanonikus und Professor.

Exerzitien in Beuron.
Wegen dem Hinschiede des hoch würdigsten Herrn

Erzabtes werden sämtliche angekündigten Exerzitienkurse

bis zum 10. Oktober 1. J. abgesagt.
Voraussichtlich finden in den Wintermonaten Exerzitien für
Priester statt.

Homiletisches.
Mit der nächsten Nummer beginnen wieder

regelmässige h o m i 1 e t i s' c h - a s z e t i s c h e

Beiträge. — Dies auf Anfragen.
Lidgeuössischer Betiag. (Wenn Mandat schon

vorgelesen wurde.) Gott ,und Vaterland — Staat. Siehe

1) Homiletische Studien S. 606—615, n. 22. Das Reich
Christi und der Staat. 2) Religion und Kultur,

Ergänzungsband S. 142 ff. Andere Themata. Das Vater

unser am Eidgenössischen Bettag. — Im Anschluss an

das etwa schon am Vorsonntag verlesene bischöfliche

Mandat: Der Glaube im Lande. Vgl. Ergänzungswerk

S. 43 ff. Eine Wurzel des Landesglückes, S. 43—51;

Eine Wurzel, aus der Landestugenden erblühen, S. 52 bis

68, cf. 86, 87, 88.

Briefkasten der Redaktion.
Des Papstjubiläums gedenken wir in eigener Nummer im

November.

Inländische Mission.
a) Ordentliche Beiträge pro 1908.

Uebertrag laut Nr. 36:
Kt. Aargau : Bremgarten, Kollekte
Kt. Luzern: Hochdorf, Oabe 50, Miiswangen, Haus¬

kollekte 50, Udligenswil, Hauskollekte 140,

Wolhusen, I. Rata 26
Wolhtisen, Legat von Jiingling Jak. Disler, Fliih

Kt. Zürich : Riiti-Diirnten
Fr.

21,400.06
362.-

216.-
1000.-

80.-
237084)6

b) Ausserordentliche Beiträge pro 1908.

Uebertrag laut Nr. 34: Fr.
Vergabung aus dem Kt. St. Gallen, Nutzniessung

vorbehalten „
Fr.

Luzern, den 13. September 1908.

Der Kassier: J. Duret,

40,605-

2,000.-
42,605. -

Propst.

Alle in der Kirchenzeitung ausgeschriebenen oder rezensierten

Biicher werden prompt geliefert von Räber & Cie., Luzern•

Wir machen auf die in der „Schweizer. Kirchen-Zeitung
regelmässig inserierenden Firmen aufmerksam.

Tarif pr. einspaltige Nonpareille-Zeile oder (loren Raum:
Ganzjährige Inserate. 10 Cts.
Halb „ „

* : 12
• Beziehungsweise 26 mal.

Vierteljähr. Inserate*: 15 Cts.
Einzelno „ : 20 „

* Beziehungsweise 13 mal.
Inserate Tarif für Reklamen: Fr. 1.— pro Zeile.

Auf unvorändertoWiederholung und grössere Inserate Rabatt

Inseraten-Annahme spätestens Dienstag morgens.

fiel t Ct.. St. 9

It* empfehlen sieb zur Lieferung von solid und -iff
kunstgerecht in ihren eigenen Ateliers gearbeiteten

Paranmttm itnb Jfafjnen
jorutß aiufj aller kirrfjlidjrn

ÜUrtaUfieräfe, Sfafttrn, rjrpid|en rfr.
zu anerkannt billigen Preisen.

HuajiUjrUtfje ääafalirui: imb Hnl'tdpal'enbuutien jtu JÜBttJfeti

Sine fdjiine Jluaiuafjl unlertu Rirrfjtupavantimfctt kamt
|Ieta in her Buc(j-,Iiunff-unb Jfaeamentenfianbtuitg Räber & Cie-
ttt Eitjeni bejuhfigf nub jn Di'iginalpi'etfim bejugett tueeben.

Soutanen und Soutanellen
für die hochwürdige Geistlichkeit liefert nach Mass zu bescheidenen

Preisen bei sehr guter Ausführung.

Robert Roos, (Naclii.vonUeker) Krlens b. Luzern

BODENBELAGE für KIRCHEN
ausgeführt in den bekannton Mettlacher Platten liefern als

Spezialität in einfachen bis reichsten Mustern

EUGEN JEUGH S Co., Basel.
Referenzen: Kloster Mariastein, Kirche in Ilagenwyl, Eggers-

riedt, Oensingen, Stein, Säckingen, Glattbrugg
Appenzell, Fiscliingen, etc. etc.
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Kirehenfenster-Spezialität. 1
Vom einfachsten bis zum reichsten, mit und ohne Figuren, streng religiöse AusfiihruiÄ kunstgerechte

und solide Arbeit mit langjähriger Garantie. — Skizzen und Offerten sind ^Interessenten stets zur Verfügung,
sowie persönliche Besprechung und Kostenvoranschläge.

Reparaturen m Glasmosaik für Wände und Altareinsätze, etc.
Massige Preise. Zahlreiche Referenzen. Telephon Nr. 3818

Emil Schäfer, Glasmaler, Basel (selbst Fachmann).

c Proprien hiezu nach Bedarf.
ouectio diversorum Rituum ad eomuu

''Piscoporum ex I'cmtil'icali Romano ext.racta.

Neueste Regensburger Liturgica.
Breviarium Romanum. 4 vol. 48". typ. Bd. VI. post. alt. Auf echt

indischem Papier. (Beliebtestes Miniaturbrevier In neuester
Aufläse,)

in chagriniertem Lcderlnl. mit Rutsch.I mit biegbar. Rücken 21.80
" „ „ „ Ooldseli. und abgerundeten 2il.
„ eelitom Chagriuband mit Goldseh.| Reken am Sc1111 itt. 25.

Proprien hiezu nach Bedarf.
inoditatein Rev.

18".
In I [albchagi'inband 2.20

m in Lederband mit (Joldsohnitt 1.

®acr®sanctse Romanae Ecclesiae. EdltiO
naiisoonensis Juxta Edittonem Vaticanam. 58 Bogen in 8".
I reis M. 4.— deb.
orae Diurnse etc. 48» Kd. IV. post alt. typ. Auf echt

Auflage'j'Papior" (Beliebteste Miniaturausgahe In neuester

In chagriniertem r.ederinl. mit Ilotseh.l mit tiiegbar. Rücken 4.00
" » „ „ Goldsoh. und aligerundeion 5.-
" eclitom Cliagrinband „ „ Kelten am Helinitt. 5.50

Ncuesmr Proprien hiezu nach Bedarf
' "^SS-Quant-IVlissale mit den priesterliehon Altar-

sangon naeli der neuen vatikanischen Vorlage.
n schwarzem I.ederhand mit Goldschnitt

Neueste M-e'n rotom Cliagrinband mit Goldschnitt
gesin* 8ae Pro Defunctis mit den priosterlichon Altar-

"on nach der neuen vatikanischen Vorlage.

in Ausgabe in Klein-Folio:
'warzer ongliseher Leinwand mit Rotselmitt

" Sehwarzem Lederband mit Rotschnitt
" echtem schwarzem Cliagrinband mit Goldschnitt
in Ausgabe in Gross-Quart:

schwarzer englischer Leinwand mit Rotschnitt
11 schwarzem Lederband mit Rotselmitt
" echtem schwarzem Cliagrinband mit Goldschnitt,.

HO.

40.

Off,

p*°r«»n etc.
tnÜlu>n Parwum B. M. V. et Officium Defunc-,0«"um etc. 32». Ed.

Post Bomanum etc. (Cum eatitu.) ßr. 8". Kd. II.

4 20
8.20

11.20

3.20
7.

10. -

32». Ed. IX. In Lederband mit Goldschnitt 1.80

typ.
n Halbchagrinhand
" lederband mit Goldschnitt

Cliagrinband mit Goldschnitt•"eces ante et post Missam. 32°. Ed. X. In Lein-

8.—
10.50
14. --
17.-

1.40
1.80

Goldschnitt
bederbaml mit Goldschnitt,

Vprlo neU88ter ..Liturgischer Verlagskatalog" kostenlos.
von Friedrich Pustet in Regensburg,

< eti gleichen Preisen durch jode Buchhandlung zu beziehen.

^ _

1 M. 1.20 Kr! 6 IL 1,25 Fr.

Seßriider Sräiiiclter, iuzeru j
'"gerichtetes Massgeschäft und Herrenkleiderfabrik.
Soutanen und Soufanellen von Fr. 40 an
Paletos, Pelerinenmantel und Havelock von Fr. 35 an
Schlafröcke von Fr. 25 an ^Massarbeil unter Garantie iiir (einen Silz bei bescheidenen Preisen.

Stofflager. -5j£- Muster und Auswahlsendungen bereitwilligst

GEBRUEDER grassmayr
Glockengiesserei

Vorarlberg — FELDKIRCH — Oesterreich 2.
empfehlen sich zur

nmlehj «ml wer Geläute ols einjclner Glocken i
»- v

,..^ehrjährige Garantie für Haltbarkeit, tadellosen Guss und -•
jg v°ilkommen reine Stimmung. a

Ahe Glocken werden gewendet und neu montiert mit §
dichtem Läutesystetn. Glockenstühle von Eichenholz oder era

öchmiedeisen.
Sakristeiglocken mit eiserner Stuhlung.

•S

£

.S*

(£ycv;ittcn
irt ber

Sturonftalt jur „SRcmenburg" oitf St. ^clagtberg
(i\t. üfyurcjmi, Scljuictj).

5iir 3wnflfrnuen uom I*1- ü'5 "• Oftober.
3riir grauen oom 28. September bis 2. Otteber,
ßiir fjjriefter uont 11). bis 23. Ottober.
Rtir UHänncr mtb 3iiugliugc uom 5. bis 0. Dezember.
9)lorgen um 8 Htjr uttb abeubs um 4 tltjr ijt sj3oftuerbinbung

eon Süijctjofs.ieli bis St. ^etngiberg.
Vitt gemumtett Ingen ijt jeweils nbenbs 4 ittjr 5at)rgeiegent)eit

uoit ber Station önuptwit bis St. sJ5clagiberg.
Vliimelbuugen jiitb ,pi ridjten an

91. Sdjtteiber, Sleitefijiat
auf St. 'jklogiberg (51t. Itjurgau, Scfyiticij).

] Kurer & Cie., in Wil
Kanton St. Gallen

(Nachfolger von Huber-Meyenberger, Kirchberg)
empfehlen ihre selbstverfertigten, anerkannt preiswürdigen

Klrchenpa ramente und Vereinsfahnen
wie auch die nötigen Stoffe, Zeichnungen, Stickmaterialien,

Borten und Fransen für deren Anfertigung.
Ebenso liefern billigst: Kirchliche Gefässe und Metallgeräte,

Statuen, Kirchenteppiche, Kirchenblumen Altarauf¬
rüstungen für den Monat Mai etc. etc.

Mit Offerten, Katalogen u. Mustern stehen kostenlos z. Verfügung
Bestellungen für uns nimmt auch entgegen und vermittelt:

Herr A/it. Achermann, Stiftssigrist, Luzern.

EDUARD KEbbER
ATELIER FÜR KIRCHLICHE KUNST

Willisall, Luzern
empfiehlt sicli der Hochw. Geistlichkeit fiir Lieferung von
Altären, III. Gräbern, Statuen, Vergolderei und Kirchenmalerei,
Renovation ganzer Kirchen.

Ks sind ersfhit'nm :

Frischkopf Dr. B.
Die Psychologie der neuen Löwener Schule

Beitrag zur Geschichte der Neuseholastik. Inaugural-
Dissertation. Fr. 1.10.

Breitenbach Dr. Karl
Die Trennung von Tisch und BeH

nach don Bestimmungen des Entwurfes zu einem Schweiz.
Kliegesotzbuehe im Zusammenhang mit dem kanonischen
Recht und dem Rundesrcelit. Inaugural-Dissertation Fr. 1.50.

Räber & Cie., Buch- und Kunsthandlung, Luzern.

Echte Bienenwachs - Altaiterzen
gestempelt, garantiert reine Qualität

empfiehlt gütiger Abnahme

Rud. Müller-Sehneider
Altstätten (St. Gallen).

Eigene grosse flaturwachsbleiche.
Auszeichnungen: Ehrendiplom und goldene Medaillen,
päpstliche Anerkennung und bischöfliche Empfehlungen.
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gfoqdjfcnswertc 3It'»l)cttcn.
Soeben ftitö erfd^ienen unb burd) alle ©ud[)l)attMungeit 3U be3iel)en:

üorroörts, aufwärts!
JUuftneruttg religiös=fittlicl)er !ffiaf)rt)eiten, bett Jünglingen jnr
Ief)rrei(^en Untergattung geioibmet oon P. ©oeleftin SJtuff, o. S. B.
SUit 3 Jtopfieiftet' unb 2 SBignetten. 184 Seiten. 8°. Jn Original»

ISin&anb 5r. 2.50.

(Ein ganj originelles 23iid)lem, bas [o recf)t Ijiueinpafet in unfere
ntoberne 3e'l unb in bie §anb eines jeben Jünglings. Sorroävts,
nufrofirts buret) Epflirfjttreue unb uorroääs, aufwärts buret) ©l)aratter=
ftiirfe, bas jinb bie beiben Sßorte, melcfye ber 25erfai[cr bnrcO biefe
ißlätter ben Jünglingen juruft unb ertlärt. Seine Stusfiifjrungen
[inb aber feine troctene 9tbt;anblungen ober langtoeilige SOtoral»

prebigten. Sieimetjr fiiEjrt er bem Jüngling Silber, gleicfyfatn

Jlluftvationen oor bas ffiei[tesauge, aus melden bie gait3e Sctjon-
Ejeit unb ßie&ensroürbigfeit unb ber grojje SDert oon ipflidjttreue
unb ©fjarafterftärfe entgegenroirtft. 3llm3rae(Ie [oletjer Jlluftrienmg
tjat er eine SUenge oon interejfanten ©leicf>ni[fen unb Seifpielen
aus bem ®riuat= unb öffentlichen Beben, oon 3ügett unb 5lnefboten

aus bem Beben oon Jünglingen unb fötänrtem, toie folctje bie ißro»

fan» unb auch Seiligengefchiefjtc etjaljlt, unb oon 3'taten aus

Schriftftellern alter unb neuer 3eit, ausgefucf)t unb äufammengeftellt.
— Der Jüngling firtbet in biejem trefflichen 33iict)lein einen treuen

Jreunb auf bem mit mannigfachen ©efafjren umgebenen Bebens»

toege, ©Item unb ©täieljer einen flugen 9latgeber bei ber ©rjiefjung
ber ihnen anoertrauten männlichen Jugertb, ber Seelforger eine

reiche Junbgrube praftifcher Sßinfe für bie ipaftoration ber Jünglinge.

Kleines Kituale für Me paftoration
öer 3toliener.

(Enthaltenb: Ulitus ber 1)1. Saframente ber laufe, ®ujje, ffiudjo-

riftie, testen Oelung unb t£f)c, famt italienifchen ©ebeten oor unb

nach beren (Empfang, Seict)tfptegel unb ffif)eunterrid)t. 3u[ammen°

geftellt oon Jof. Stüter, Pfarrer. SDlit 1 Ditelbilb in ßicfjtbrucf,

gahlrcichen Bopfleiften unb Schlufjoignetten. 258 Seiten, gormat

IX. 77X129 mm. ffiebunbett in ©inbänben 3U Jr. 2.50 u. h^er'

SJlit biefem fleitten liitualc bietet ber Söerfaffer bem Seelforgs»

flerns ein überaus prattifeijes $ilfsbücf)lein für bie paftoration ber

Jtalieuer. Jrt ber (Einleitung erflärt ber Stutor furj 3roe^ un^

©inricfjtung bes 33ücf)leius, toobei er es nicht unterläßt, einige

prattifche 2Binte für bie Seelforge ber Jtalierter einjuflechten. 3n
feinem §auptteile bietet bas 23iicf)lein fobann: 9?itus bei Spenbung

ber 1)1. Saframente ber Taufe, Sufoe, ©uchariftie, legten Oelung

unb ©he nach bent römifetjen ^Rituale. ffis enthalt aber nicht nur

bie bei ber Spenbung ber t)l- Saframente üblichen loteinifcfjen ©0'

bete, fonberrt auch folche in italienifcher Sprache, toie fie 00m Seel'

forger Ijierjulanbe allenthalben in beutfeher Sprache gebetet werben,

unb ätoar firtb biefe ©ebetsfonnulare in beiben Sprachen toiebet»

gegeben, fo bafj bem italienifchen Teste in ber folgenben Sat)3e''e

gleich ber beutfdfe Test folgt. Jn berfelbett iiberfidjtlichen unb

praftifchen Saljorbrtung ift bem Sücljlein auch ein italicnifcf)»beutfcf)er

SBeichtfpiegel unb ber ©heunterricht beigegeben.

Derlagsanftalt 8ett3iger Sc £o.f £.=©., (Zmjieöeln, U)alö$fyut, Köln o. Kl).
Vi w

Hotel Klostergarten, Einsiedeln
empfiehlt sich bostons

der hochwürdigen Geistlichkeit und verehrlichen Pilgern
Hohe geräumige Zimmer (oute Küche Reelle Weine

Billige Preise •£<£* Pension nach Uebereinkunft
Frz. Meyenberg-Gemperle.

Um meine Waschmaschinen ä 21 Franken
mit einem Schlage überall einzuführen, habe ich mich entschlossen, dieselben
zu obigem billigen Preise ohne Nachnahme zur Probe zu
senden! Kein Kaufzwang! Kredit 3 Monate! Durch Seifonerspnrnis
verdient sich die Maschine in kurzer Zeit und greift die Wäsche nicht im
geringsten an! Leichte Handhabung! Leistet mehr und ist dauerhafter wie
eine Maschine zu 70 Fr.! Tausende Anerkennungen aus allen LändernEuropas
Die Maschine ist aus Holz, nicht aus Blech und ist unverwüstlich! Grösste
Arbeitserloichtorung und Geldersparnis! Schreiben Sie sofort an:

PAUL ALFRED GOEBEL in BASEL
Vertreter auch zu gelegentlichem Verkauf überall gesucht! Bei Bestellung

bitte stets nächste Bahnstation angeben!

la. Auswindmaschinen, sogenannte
Heisswringer, d. Beste, Solideste und
Feinste, was es gibt, versende zu nur
Fr. 28 ä Stück, und zwar nicht unter
Nachnahme, sondern gegen 3 Monat
Kredit! Paul Alfred Goebel, Basel.

Gläserne
Messkännchen

mit und ohne Platten
liefert Anton Achermann,
Stiftssakristan, Luzern.

Kirchenteppiche
in grösster Auswahl bei

Oscar Schüpfer, Weinmarkt,

Luzern

2 manualiges

grosses, sehr solides Instrument

(System Trayser, Stuttgart)

best erhalten, mitstarkem,
schönem Ton, für kirchliche
Zwecke passend, ist wegen
Platzmangel zur Hälfte des
Ankaufspreises zu verkaufen.

Offerten sub Chiffre 0. F.

2067 an Orell FUssii-Annon-
cen, Zürich.

mit sehr guten Empfehlungen

sucht Stelle zu
goistl. Herrn. Offerten unter Chiffre
ot an die Expedition.

Reines

Acetylen

Licht
nach neuesfor Technik konstruiert,
erstellt unter Garantie
J. Truttmann

Acetylen- u. Elektro-Industrie
Emmenbrücke — I.uzer/i

Prospekt über tragbare Lampen, wie
stationäre Anlagen In Jeder belieb, tjrüsse.

Gegr. 1898. z, Z. über 300 Llcltt-App. In Betrieb

Carl Sautier
in Luzern

Kapellplatz 10 — Erlacherhof
empfiehlt sich für alle ins Bankfach
einschlagenden Geschäfte.

Sacristan
Die Stolle eines Sigristen der

Dreifaltigkeitskirche Bern ist zur Besetzung

ausgeschrieben, Bewerber, nicht
über 40 Jahre alt, der deutschen und
französischen Sprache kundig, mit
guten Zeugnissen über bisherige Tätigkeit

können sich melden bis 19. September
beim

Röm.-Kathol, Pfarramt Bern.

Haushälterin
sucht Stelle zu geistlichem Herrn.
Gefl. Offerten unter J 4961 Lz an
Haasenstein 8t Vogler, Luzern.

Zu verkaufen:
Eine Pedal-Harfe

Zu erfragen bei der Exp, des Blattes.

Einfadie, christliche

Tochter
sehr tüchtig im Nähen, Flicken, BÜff®' ®

und Servieren, die ein wenig ko°fli
kann, sucht Stelle neben einer
Person in ein kath, Pfarrhaus. G •

Offorten beliebe man zu richten
M. Imm, Ilaltingerstrasse 2, Base^

Weihrauch
I inKörnorn, reinkörnig, pulve-1
I risiert fein präpariert, p. Ko» I

Kr. 3. —b. Fr. 8.—empfiehlt |
Anton Achermann,

Stiftssakristan, Luzern.

e r s o n fhTÄ»
ci einem geistlichen. H®

Lande godiont, auch Gart»
Jahre bei
auf dem Lande godiont, auca yav."
arbeit versteht, sucht baldmogl*
ähnliche Stelle. Gefl. Offorten beließ
man zu richten an Balbina
Austrasse 56, Basel

Ebner,

Verlangen Sie gratis illustriert®

Kataloge odc

Harmoniums

allen Preislage'1-

Vorzügliche Schul-

und Hausinstrumcntß

•enon <mA

Fr, 55 an.

Occasionginstrumantfl^

Bequeme Ratenzahlungen!

Ältestes Spezialgeschäft der 8chwei/

fiug Si Co., Zürich und Filialen


	

